
CH_VB 20022834 vom 16. Juni 1993
Bundesverwaltung, 1993-06-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb__td_class__metadataCell__20022834__td_

FR: CH_VB 20022834 du 16 juin 1993

IT: CH_VB 20022834 del 16 giugno 1993

Erwägungen

E. 16
Juni 1993 N 1231 Geschäftsbericht des Bundesrates Wir werden das also dem Bundesrat so
vorschlagen. Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen, was wir konkret vorschla- gen. Wir
haben auch im Bundesrat darüber noch nicht ent- schieden. Zur Frage der
Steuerverwaltung: Auch da bin ich sehr einver- standen, wenn Sie einmal eine Inspektion
durchführen. Die Steuerverwaltung ist von der Aufsicht bis jetzt eigentlich wenig beachtet
worden. Man hat sich nie heftig um die Steuerverwal- tung gekümmert, aber mir scheint, es
sei richtig, wenn das Parlament einmal sieht, was hier tatsächlich geleistet wird. Ich bin
froh, dass Sie auch die Zahlen genannt haben im Zusam- menhang mit dem, was es braucht,
um die zusätzlichen Aufga- ben, die auf uns zukommen, bewältigen zu können. Nur ein
Beispiel: die Warenumsatzsteuer. Sie haben mit Recht angeführt, dass die heutige Situation,
die wirtschaftliche Re- zession, natürlich dazu führt, dass die Warenumsatzsteuer nicht
abgeliefert wird. Grundsätzlich können wir nach dem Ge- setz keinen Erlass gewähren. Das
ist nicht möglich. Wir haben also nur die Möglichkeit der Betreibung, auch der Betreibung
auf Konkurs. Ob das im Einzelfall eine sinnvolle Massnahme ist, muss in jedem Fall wieder
geprüft werden. Sie werden verstehen, dass es bei Ausständen von 700 Millio- nen Franken
einiges an Kontrollaufwand braucht. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sie uns mindestens die
Stellen aus der Alko- holverwaltung bewilligthaben, damit wireine Verstärkung reali- sieren
und prüfen können, ob im Einzelfall vielleicht eine Stun- dung möglich und sinnvoll ist
oder ob man zur Rettung des Steuersubstrats halt direkt eine Betreibung einleiten muss. Es
ist auch mit Recht gesagt worden, dass wir für die Einfüh- rung der Mehrwertsteuer
mindestens 180 zusätzliche Stellen benötigen. Wir haben jetzt bereits acht zusätzliche
Stellen ge- ben müssen. Das sind allerdings nicht Etatstellen, sondern Stellen, die nur
vorübergehend besetzt werden, um die EDV- Programme für die Durchführung der
Mehrwertsteuer zu prü- fen und vorzubereiten. Zur Frage des Kostenbewusstseins, Herr
Maurer: Das ist na- türlich etwas Dauerndes, das ist ganz, ganz selbstverständ- lich. Die
Geschäftsprüfungskommission hat beispielsweise auch über diese Problematik Fragen
gestellt. Wir haben dort dargelegt, dass wir vor einiger Zeit eine Untersuchung über die
Unterbringung der Bundesverwaltung gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass die
Miete von Büroräumlichkeiten in jedem Fall viel, viel teurer ist als der Kauf. Der Kauf oder
der Bau von Verwaltungsgebäuden sind natürlich im Moment teuer. Aber im Verlauf der
Zeit ist es doch wesentlich billiger als die Miete. Wir haben jetzt ein Konzept erarbeitet, das
die Aussenstellen und die Liegenschaften etwa auf die Hälfte reduziert. Damit lassen sich
natürlich auch zusätzliche Kosten einsparen - ganz abgesehen vom Verhältnis zwischen
Miete und Eigen- tum -, weil beispielsweise die ganzen Sicherheitseinrichtun- gen, die
Loge und die Sekretariate zusammengefasst werden können und deshalb billiger und
kostengünstiger sind. Im Mo- ment sind wir daran, dieses Projekt umzusetzen. Das soll
etwa bis zum Jahr 2002 realisiert werden; denn es braucht natürlich sehr grosse



Anstrengungen und sehr grosse Investitionen; darüber muss man sich im klaren sein. Zur
Anregung, die Folgekosten aufzuzeigen: Wenn Sie die Botschaften ansehen, Herr Maurer,
dann stellen Sie fest, dass in jeder einzelnen Botschaft aufgeführt wird, welches die finan-
ziellen und welches die personellen Konsequenzen des jewei- ligen Geschäftes sind. Ich
selber glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, das objektbezogen in jedem Einzelfall und für
jeden Vor- stoss auszurechnen und darzulegen. Man muss sich bewusst sein: Wenn das
Parlament etwas beschlossen hat und wir nachher im gleichen Jahr oder im nächsten Jahr
darlegen wür- den, was dieser persönliche Vorstoss oder der Beschluss des Parlamentes den
Bund effektiv kostet, dann würde das wahr- scheinlich sehr rasch zu herber Kritik führen,
weil man dann sagen würde: Es ist nicht angemessen, dass der Bundesrat oder sogar die
Verwaltung die Entscheide des Parlamentes kritisch durchleuchten. Das kann nicht die
Aufgabe sein. Des- halb glaube ich nicht, dass das auf die Dauer möglich wäre - ganz
abgesehen davon, dass auch das wieder sehr, sehr auf- wendig wäre. Ich habe Ihnen schon
einmal gesagt: Wir haben beispiels- weise an einer Bundesratssitzung 93 persönliche
Vorstösse gehabt, 93! Da müssen Sie sich bewusst sein: Das verursacht auch erhebliche
Kosten, denn alle diese Vorstösse müssen in alle Departemente, in alle betroffenen Aemter
verteilt werden, und diese müssen im Mitberichtsverfahren feststellen, was es für Einwände
gibt. Aber wenn wir in jedem Einzelfall noch eine detaillierte Rechnung aufstellen müssten,
dann würde das entschieden zu weit führen. Die Kosten kann man natürlich im Parlament
schon dadurch reduzieren, dass das Parlament vielleicht etwas weniger Vor- stösse macht
und dafür Vorstösse unterstützt, die dann sub- stantiell von grosser Bedeutung sind.
Generell aber müssen wir sagen, dass wir in den letzten Jah- ren immer und immer wieder
einzelne Dinge untersucht ha- ben. Das ist selbstverständlich. Wenn wir Sanierungspro-
gramme vorlegen müssen und wenn wir - was wir ja jedes Jahr tun - das Budget
unterbreiten, begegnen wir selbstver- ständlich den Positionen im einzelnen wieder und
überlegen uns, in welchen Rubriken man mehr einsparen könnte, um uns im Rahmen des
Möglichen darauf auszurichten. So haben wir beispielsweise gerade - nur zahlenmässig,
nicht inhaltlich - die Ressortforschung angesehen. Dabei haben wir festgestellt - das
entspricht übrigens einem früheren Postulat der Geschäftsprüfungskommission -, dass man
die Ressort- forschung verstärken sollte. Ich habe mir die provisorischen Budgetzahlen für
das Jahr 1994 geben lassen. Im Gegensatz zum laufenden Jahr, für das der Aufwand leicht
zurückgeht, dürfte das nächste - aus heutiger Sicht - ein Wachstum von 12,3 Prozent
bringen. Bei dieser Annahme handelt es sich noch nicht um das definitive Budget Sie sehen
also, Herr Maurer, dass wir immer wieder im Detail überprüfen, wo etwas ist, das
Mehrausgaben und Folgekosten verursacht hat, und nach Reduktionsmöglichkeiten suchen.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, das immer und immer wieder zu tun; wir müssen
es auch. Ich denke, dass die Staatsrechnung auch für die Geschäfts- prüfungskommission
im Rahmen der Nachkontrolle eine Fundgrube für eigene Ueberlegungen sein kann. Sie ist
eine gute Basis, denn in der Rechnung und im Budget sind die ein- zelnen Positionen immer
relativ detailliert angegeben. Genehmigt - Approuvé Abschreibung - Classement Antrag des
Bundesrates Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse gemäss der Beilage zum Bericht
Proposition du Conseil fédéral Classer les interventions parlementaires selon l'annexe du
rapport Angenommen -Adopté Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen Le débat
sur cet objet est interrompu
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